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Das Weinfteusr-Gesstz
vom 26 . Juli 1918.

1. Abschnitt.
Allgemeine Vorschriften.

8 l.
Wein und Traubenmost , ferner dem Weine

ähnliche Getränke unterliegen , wenn sie zum Ver¬
brauch im Inland bestimmt sind, einer in die
Reichskasse fließenden Abgabe (Weinsteuer ) in
Höhe von zwanzig vom Hundert des steuerpflich¬
tigen Wertes . Der Bundesrat ist ermächtigt und
auf Verlangen des Reichstags verpflichtet, nach
Beendigung des Krieges den Steuersatz für Weine
im steuerpflichtigen Werte von nicht mehr als :wei
Mark für das Liter auf fünfzehn vom Hundert
des Wertes herabzusetzen.

Wo in diesem Gesetze von Wein ohne nähere
Bezeichnung die Rede ist, sind darunter die in
Abs. 1 aufgeführten Erzeugnisse zu verstehen.

8 2.
ZueEntrichtung der Steuer ist verpflichtet, wer

Wein an einen Verbraucher ^abgibt , ferner wer
unversteuerten Wein dem Verbrauch im eigenen
Haushalt oder Betriebe zuführt , und wer als Ver¬
braucher Wein aus dem Ausland bezieht.

Als Verbraucher anzusehen ist, wer Wein be¬
zieht , ohne Hersteller oder Händler zu sein. Als
Hersteller oder Händler im Sinne dieses Gesetzes
gilt nur , wer seinen Betrieb gemäß 8 14 ange¬
meldet hat . Solche Wirte und Kleinverkäufer , die
lediglich inländischen Wein vom Faß verschänken,
sind als Verbraucher im Sinne dieses Gesetzes
anzusehen.

8 2a . (Neu .)
Wer Wein an einen Verbraucher abgibt , ist

verpflichtet, dem Verbraucher den Steuerbetrag
besonders zu berechnen. Der Verbraucher hat die
Zahlung an den Abgeber zu leisten. Eine Be¬
rufung darauf , daß die Steuer gemäß 8 12 dem
Abgeber gestundet sei, ist unzulässig.

8 3.
Die Steuerpflicht tritt ein bei Wein , der an

einen Verbraucher abgegeben wird , mit dem Zeit¬
punkt der Absendung oder, wenn eine solche nicht
stattfindet , mit dem Zeitpunkt der Aushändigung
an diesen, bei unversteuertem Weine , der zum
Verbrauch im eigenen Haushalt oder Betriebe
bestimmt wird , mit dem Zeitpunkt der Entnahme

aus den Lagervorräten , und bei Wein , den ein
Verbraucher aus dem Ausland bezieht, mit deni
Zeitpunkt des Ueberganges über die Zollgrenze.

Wer Wein gegen Entgelt im Inland an
einen Verbraucher abgibt,hatdiesem eine Rechnung
auszustellen , aus der Name und Wohnort des
Abgebenden und des Beziehers , der Tag der Ab¬
gabe, die Art , Bezeichnung und Menge des Weines,
sowie dessen steuerpflichtiger Wert (8 4) und der
Steuerbetrag ersichtlich sind. Der Bundesrat kann
Erleichterungen zulasten.

Der steuerpflichtige Wein haftet ohne Rück- >
sicht auf die Rechte Dritter für den Betrag der
darauf ruhenden Abgabe und kann, solange deren
Entrichtung nicht erfolgt ist, von der Steuerbe¬
hörde mit Beschlag belegt werden.

8 4.
Als steuerpflichtiger Wert gilt bei Wein , der

gegen Entgelt an einen Verbraucher abgegeben
wird , der diesem in Rechnung gestellte Preis , wo¬
bei Rabatt , Zinsvergütungen , Zahlungsabzüge
und dergleichen unberücksichtigt bleiben . Zum

! steuerpflichtigen Werte gehören nicht der Wert der
! unmittelbaren Umschließungen, soweit diese ge-
j sondert und zu angemessenen Beträgen in Rechnung
j gestellt werden , und der Wert der äußeren Ver-
j packungsmittel . Die bis zum Zeitpunkt der Lie¬

ferung entstandenen Nebenkosten für Lagerung,
Behandlung , Abfüllung , Ausstattung , Fracht , Ver - j
ficherung, Kommission und dergleichen sind in den 1
steuerpflichtigen Wert einzurechnen. l

Wein , der unentgeltlich an Verbraucher ab¬
gegeben oder der dem Verbrauch im eigenen
Haushalt oder Betriebe zugeführt wird , ist nach
dem Werte zu versteuern , der sich zur Zeit der
Abgabe oder Zuführung für gleiche oder gleich¬
artige Weine für den Fall ihrer Abgabe gegen
Entgelt nach Abs. 1 ergeben würde.

Für die Bewertung von Wein , der von einem
Verbraucher aus dem Ausland eingeführt wird,
gelten die Grundsätze des Abs. 1 mit der Maß¬
gabe , daß in den steuerpflichtigen Wert der Ein¬
gangszoll sowie die bis zum Uebergang über die
Zollgrenze entstandenen Fracht -, Versicherung-,
Löschungs-, Einlagerungs und sonstigen Spesen
eingerechnet werden. 8 5.

Die Steuer für Wein , der von einem Ver¬
braucher aus dem Ausland bezogen wird , ist
gleichzeitig mit dem Eingangszoll zu entrichten.

Im übrigen wird die Steuer für die in einem
Monat steuerpflichtig gewordenen Weinmengen
(8 3 Abs. 1) am letzten Tage dieses Monats fällig
und ist spätestens am fünfzehnten Tage des nächst¬
folgenden Monats bei der Hebestelle einznzahlen.

Wird die Zahlungsfrist wiederholt versäumt
oder liegen Gründe vor, die den Eingang der
Steuer gefährdet erscheinen lassen, so kann die
Steuerbehörde die Bezahlung oder Sicherstellung
der Steuer bei Eintritt der Steuerpsticht fordern.

Nebengebühren , insbesondere für Quittungen
und Bescheinigungen der Steuerbehörden , werden
nicht erhoben.

8 6.
" Der Steuerpflichtige hat spätestens am siebenten

Werktage eines jeden Monats die im vorherge-
gangenen Monat steuerpflichtig gewordenen Wein¬
mengen nach näherer Bestimmung des Bundesrats
schriftlich bei der Hebestelle durch eine Erklärung
anzumelden , in der der steuerpflichtige Wert jeder
einzelnen Weinabgabe oder Weinentnahme in
Uebereinstimmung mit den kaufmännischen Büchern
ersichtlich zu machen und durch Beifügung einer
Abschrift der den: Verbraucher erteilten Rechnung
nachzuweisen ist. Für Wein , der von einem
Verbraucher aus dein Ausland eingeführt wird,
ist der steuerpflichtigeWert bei der Zollabfertigung
anzumelden.

Für Fälle des Bedürfnisses , insbesondere für
kleine Herstellungsbetriebe , ferner für Weinabsatz
in Schankwirtschaften oder im Kleinverkaufe,
kann der Bundesrat abweichende Anordnungen
treffen.

Der Steuerbetrag wird für jede Anmeldung
in einer Gesamtsumme festgestellt. Pfennigbeträge
werden nur insoweit erhoben , als sie durch fünf
teilbar sind.

87.
Zweifel der Hebestellen an der Zulänglichkeit

der Wertanmeldungen sind, wenn sie nicht durch
Prüfung der Geschäftsbücher behoben werden
können, von einem Prüftmgsamte für Weinbe¬
wertung zu entscheiden, das mindestens zu zwei
Dritteln mit Sachverständigen der beteiligten
Erwerbskreise besetzt ist. 2m Einvernehmen mit
den Landeszentralbehörden bestimmt der Reichs¬
kanzler die Zahl der Prüfungsämter , deren Sitz,
Zuständigkeit , Besetzung und Geschäftsordnung
und beruft nach Anhörung von Vertretungen des
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Gewerbes die Sachverständigen, von denen tun¬
lichst zwei Drittel ihre Tätigkeit als Ehrenamt
ausüben sollen.

Die Hebestellen, welche die Entscheidung des
Prüfungsamts anrufen, haben ihm mit der
Wertanmeldung und ihren Unterlagen eine Probe
des zu prüfenden Weines zu übersenden. Jeder
Inhaber von Wein ist verpflichtet, der Steuer¬
behörde die Entnahme einer Probe zum Zwecke
der Prüfung zu gestatten. Für die entnommene
Probe ist Vergütung nach dem angemeldeten
Werte zu leisten.

Das Prüfungsamt ist zu Erhebungen aller
Art berechtigt, insbesondere zu örtlichen Besichtig¬
ungen und zur schriftlichen oder persönlichen
Befragung des Abgebers und Verbrauchers über
die näheren Umstände des Geschäftsabschlusses-
Das Prüfungsamt ist auch befugt, sich für seine
Ermittelungen der Handels- oder Landwirtschafts¬
kammern oder der von diesen vorzuschlagenden
Sachverständigen zu bedienen.

8 8.
Das Prüfungsamt setzt den der Steuerberechnung

zugrund zu legenden Wert fest und teilt ihn der
Hebeftelle mit. Die Entscheidung des Prüfungs¬
amtes ist endgültig.

8 9.
Weintrauben, die zur Herstellung von Wein

dienen sollen und Traubenmaische dürfen nur
an Hersteller oder Händler abgegeben und nur
von solchen erworben oder aus dem Ausland
eingeführt werden.

Für Gegenden, in denen der Bezug der Wein¬
trauben oder Traubenmaische durch Verbraucher
zur Selbstkelterung landesüblich ist, können nach
näherer Bestimmung des Bundesrats Ausnahmen
zugelassen werden.

810.
Nach näherer Bestimmung des Bundesrats

ist von der Steuer befreit:
1. Traubenmost oder Traubenwein , hergestellt

aus selbstgewonnenen Trauben oder aus
Trauben oder Traubenmaische, die Wein¬
bergsbesitzer zugekauft haben, sowie selbst¬
gekelterte weinähnliche Getränke, zum Ver¬
brauch im eigenen Haushalt und zur Ver¬
abreichung an die landwirtschaftlichen Ar¬
beiter des eigenen Betriebs, soweit die
Getränke nicht in verschlossenen Flaschen
dem Verbrauche zugeführt werden;

2. bei der Kellerbehandlung oder Lagerung
verbrauchter Weine, soweit er nicht in
verschlossenen Flaschen dem Verbrauche zu¬
geführt wird;

3. Wein, der unter Steueraufsicht ausgeführt
oder vernichtet wird;

4. Wein zur Herstellung von Schaunlwein,
Essig und Branntwein sowie von weinhal¬
tigen Getränken,von entgeisteten Weinen und
von entgeisteten dem Weine ähnlichen Ge¬
tränken;

5. Wein, der zu amtlichen Untersuchungen
oder vonwissenschaftlichenAnftaltenzu wissen¬
schaftlichen Zwecken verwendet wird;

6. Wein, der beim Grenzüberschritte mitgeführt
und auf Grund der zollgesetzlichen Vor¬
schriften als Reisebedarf oder Schiffspro¬
viant zollfrei gelassen wird;

.,jik>ei « gsi »er K «i » ; eit « n g’' .

*7. Wein, der zur Probe glasweise oder in
Flaschen von weniger als 250 Kubikzenti¬
meter Raumgehalt unentgeltlich abgegeben
wird;

8. Wein, der ausschließlich für gottesdienstliche
Zwecke bestimmt ist.

§ 11 -
Eine Erstattung der Steuer kann nach näherer

Bestimmung des Bundesrats gewährt werden für
Wein,' der vonr Lieferer nachweislich zurückge-
nommen worden ist.

812.
Gegen Sicherheitsleistung kann die Steuer

bis zu sechs Monaten gestundet werden.
8 13.

Ansprüche auf Zahlung oder Erstattung der
Steuer verjähren in einem Jahre von dem Tage
der Fälligkeit oder Entrichtung ab. Der Anspruch
auf Nachzahlung eines hintcrzogenen Steuerbe¬
trags verjährt in drei Jahren.

Die Verjährung wird durch jede von der
zuständigen Behörde zur Geltendmachung des
Anspruchs gegen den Zahlungspflichtigen gerichtete
Handlung unterbrochen.

II. Abschnitt
Ue be r wa chu n g s m a ß n a h m en.

8 14.
Wer als Hersteller oder Händler Wein ge¬

werbsmäßig in Verkehr bringen will, hat dies
vor der Eröffnung des Betriebs nach näherer
Bestimmung des Bundesrats der Steuerbehörde
anzuzeigen und ihr gleichzeitig die Betriebs- und
Lagerräume anzumelden. Wer Traubenmost
oder Traubenwein ausschließlich aus gekauften
Trauberr oder gekaufter Traubennraische Herstel¬
len will, gilt nicht als Hersteller im Sinne dieses

, Gesetzes und darf sich als solcher nicht anmelden.
Staatliche und gemeindliche Betriebe, ferner Ver¬
einigungen, Gesellschafteit und Anstalten unter¬
liegen der Anzeigepflicht, wenn sie Wein gegen
Entgeld abgeben.

Die Steuerbehörde hat über die erfolgte An¬
meldung dem Anmeldenden eine Bescheinigung
auszustellen.

Wein darf nur in beit angemeldeten Räu¬
men hergestellt und aufbewahrt werden.

8 15.
Jede Aenderung in den angemeldeten Verhält¬

nissen ist der Steuerbehörde binnen einer Woche
anzuzeigen.

Betriebsinhaber, die den Betrieb nicht selbst lei¬
ten, haben der Steuerbehörde diejenigen Perso¬
nen zu bezeichnen, die als Betriebsleiter in ihrem
Namen handeln.

Die im folgenden für die Betriebsinhaber gege¬
benen Vorschriften gelten mit Ausnahme derjenigen
im 8 21 Satz 2 auch für den Betriebsleiter.

8 16-
Die Betriebs- und Lagerräume von Herstel¬

lern und Händlern unterliegen der Steuerauf¬
sicht. Die Steuerbeamten sind befugt, die Räume,
solange sie geöffnet sind und darin gearbeitet
wird, zu jeder Zeit, andernfalls während der
üblichen Geschäftsstunden zu besuchen. Die Auf¬
sichtsbefugnis erstreckt sich auf alle an die Betriebs¬
und Lagerräume angrenzenden oder damit in Ver-
biirdung stehenden Gewerberäume des Betriebs¬
inhabers. Die Zeltbeschränkung fällt weg, wenn
Gefahr int Verzug ist.
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8 17.
Innerhalb der der Steueraufsicht unterliegen¬

den Räume dürfen keine Maßnahmen getroffen
werden, welche die Ausübung der gesetzlichen
Aufsicht hindern oder erschweren.

8 18.
Die Betriebsinhaber haben den Steuerbe¬

amten jede für die Steueraufsicht oder zu stati¬
stischen Zwecken erforderliche Auskunft über den
Betrieb zu erteilen und bei den zum Zwecke der
Steueraufsicht ftattfindenden Anttshandlungen die
Hilfsmittel (Geräte, Beleuchtung ufw.) zu stellen
und die nötigen Hilfsdienste zu leisten.

Den Oberbeamten der Steuerverwaltung find die
auf Herstellung, Erwerb und Veräußerung von
Weilt bezüglichen Geschäftsbücherund Schrift¬
stücke auf Erfordern zur Einsicht vorzulegen.

8 19
des Entwurfs betr. Kontrolle durch die Wein-
kontrolleure ist gestrichen.

8 20.
Nach näherer Anordnung des Bundesrats haben

die Betriebsinhaber über ihren Weinverkehr Buch
zu führen. Sie find verpflichtet, sich vor jeder
Abgabe von Wein im Inland zu vergewissern,
ob der Abnehmer gemäß 8 14 steueramtlich an¬
gemeldet ist oder zu den Verbrauchern gehört, und
haften für einen aus der Nichteinhaltung dieser
Verpflichtung entstehenden Steuerausfall.

Der Bundesrat kann im 'Falle des Bedürf¬
nisses die steueramtliche Ueberwachung des Wein¬
verkehrs abweichend von den vorstehenden Vor¬
schriften regeln und neben ihnen besondere Anord¬
nungen treffen.

Die Steuerbehörde kann Bestandsaufnahmen
anordnen. Hierbei feftgeftellte Fehlmengen sind
zu versteuern, soweit nicht dargetan wird, daß sie
auf Umstände zurückzuführen sind, die eine Steuer¬
schuld nicht begründen. Als steuerpflichtiger Wert
gilt der Wert der Weinsorten, bei denen die
Fehlmengett festgestellt worden sind. Kann nicht
ermittelt werden, aus welchen Weinsorten die
Fehlmengen herrühren, so tritt Versteuerung zum
Satze von einer Mark für das Liter oder die
Flasche ein.

8 21.
Sind Betriebsinhaber wiederholt wegenHinter-

ziehung der Steuer bestraft worden, so kann ihr
Betrieb besonderen Aufsichtsmaßnahmen unter¬
worfen werden Die Kosten fallen dem Betriebs¬
inhaber zur Last. Die Einziehung der hierdurch
erwachsenen Auslagen erfolgt nach den Vorschriften
für die Beitreibung der Zölle und mit deren Vor¬
zugsrechte.

(Schluß in nächster Nummer.)
*»«»•««• »• ««

Weingau.
A Aus dem Rheingau,  22 . Aug. Die

zwei sonnigen Augustwochen nach den starken
Regenfällen sind nicht ohne günstigen Einfluß
auf die Entwickelung der Trauben geblieben. Die-
selben sind schön in die Dicke gewachsen; in vielen

! Lagen sangen sie an hell zu werden und vereinzelt
wurden auch schon weiche Beeren im freien Wein-
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berg gefunden. Dies kann als ein Zeichen nor¬
maler Entwickelung gelten, und kann die Hoffnung
auf einen guten Mittelwein aufrecht erhalten
werden. Die Menge wird in gleicher Höhe ein¬
geschätzt wie im vorigen Jahre ; bei günstigem
Herbstwetter dürfte es sogar etwas mehr geben.
Die Arbeiten find gut fortgeschritten, die Stock-
und Laubarbeiten sind beendet, es ist alles gegipfelt.
Der Bodenbau ist allerdings im Ruhestand ge¬
blieben und wird bei bestem Willen wohl auch
nicht zu Ende gebracht werden können. Im
Ganzen aber muß anerkannt werden, daß das
Möglichste geleistet wurde und daß doch der
weitgrößte Teil der Weinberge feine gute Pflege
hatte.

Weinßeffen.
X Aus Rhein Hessen,  22 . Aug . Die

Reben stehen gut, sind gesund und auch frei vom
Sauerwurm , wenn er auch stellenweise stärker sich
zeigt. Die Frühtrauben färben sich mehr und mehr
und die Spättrauben Hellen sich. Mit der Arbeit
ist man ziemlich bei. Sehr lange wird es mit
dem Schluß der Weinberge kaum noch dauern.
Geschäftlich herrscht Ruhe, eine ganz natürliche
Tatsache angesichts der Verhältnisse. Hohe Preise
und kleine Bestände kennzeichnen die Lage. Ueber
Höchst-, Mindest-, Nicht- u. Angemessenheitspreise
ist schon viel Tinte vergossen worden, ohne daß
es möglich war, Sicherheit und Klarheit über
diese schwierige Sache zu gewinnen. Ein Beweis,
wie schwer es tatsächlich ist, zu einer Einigung
gerade beim Wein zu gelangen. Die Preisfor¬
derungen sind ungemein hoch. Abschlüsse sind
kaum bekannt geworden.

* Nackenheim,  22 . August. (Kostbarer
Tropfen . ) Hier wurde kürzlich ein Faß Weiß¬
wein 1917er Auslese zum Preise 172 Mk. das
Liter verkauft.

(f) Von d er Nah e, 22. August. Die Trau¬
ben wachsen schnell und dürften bald ausgewach¬
sen sein. Die Frühtrauben haben sich gefärbt
und die weißen Traubenbeeren werden heller. Man
muß jetzt zunächst abwarten, ob der Sauerwurm
stärkeren Schaden angerichtet. Die Pilzkrankheiten
haben nicht geschadet. Geschäftlich ist immer
Nachfrage vorhanden, doch erfolgt der Absatz lang¬
sam. Das Stück 1917er kostet im allgemeinen
10000 Mk. und mehr. Die Forderungen steigen
ständig.

ssZV o n der Mosel,  22 . August. Die
Trauben entwickeln sich schnell und gehen der
Reife zusehends entgegen. Im allgemeinen hängen
die Reben recht zufriedenstellend voll Trauben,
wenn es freilich auch Unterschiede gibt. Krank¬
heiten haben sich kaum gezeigt. In geschäftlicher
Hinsicht kein besonderes Leben. Die Forderungen
sind sehr gestiegen. Es kostete das Fuder 1917er
an der oberen Mosel bis 8000 M . und inehr,
an der mittleren Mosel 10 000—12 000—15000
bis 20 000 M . und darüber, an der unteren
Mosel 9000—10000 M . und mehr.

Uer$4iedene$<

* Rüdeshei  m, 22. August. Das hiesige
Gut der Frau von Becker ath ging zu un'
bekannten Preisen in den Besitz der Firma Hein¬
rich D ahmen,  Köln , über.

* Aus d e m R h ei n g a u, 22. August. 2m
Rheingau wurden im ersten Halbjahre 1918 ins¬
gesamt 74 Weinversteigerungen abgehalten, davon
allein 38 seitens der Vereinigung Rheingauer
Weingutsbesitzer. Nachdem die Zahlen dieser 38
Versteigerungen schon vor einiger Zeit veröffent¬
licht wurden, bleibt mitzuteilen, daß in den übrigen
36 Versteigerungen620(/4 Stück Wein verkauft
wurden. Erlöst wurden dabei für 598 :i/4 Stück
1917er Weißwein 5960—53 600 Mk., 73/4 Stück
1916er 5420- 8840 Mk., 6 '/? Stück 1915er 9340
bis 26 020 Mk., 3 Viertelstück 1914er 8600—8880
Mk. auf das Stück gerechnet. Iff'z Stück 1917er
Rotwein 7320—12 000 Mk., auf das Stück gerech¬
net, und 2200 Flaschen 1911er 15.00—19.90 Mk ,
Mk. die Flasche. Der Gesaniterlös stellte sich für
620‘/4 Stück, 1 Ohm und 2200 Flaschen auf
7 832 970 Mk. Auf allen 74 Versteigerungen
gelangten 1104lU Stück Wein für die Gesamt¬
summe von 17 713 770 Mk. zum Zuschlag. — Im
ersten Halbjahr 1917 wurden auf 55 Weinver-
fteigerungen im Rheingau für 8813/4 Stück Wein
insgesamt 9820716 Mark erlöst.

* Die A u s f ü h r u n g s b esti m m u n g en
zu dem W ei n fte u e r g e setz. Der Bundes¬
rat erteilte in seiner Sitzung vom 12. August
dem Entwurf der Weinsteuer- Ausführungsbestim-
mnngen seine Genehmigung. Eine Veröffent¬
lichung der sehr umfangreichen Vorschriften ist
noch nicht e r f ol g t, steht aber jetzt unmittel¬
bar bevor.

* Verordnung über künstliche
Düngemittel.  Der Bundesrat hat eine neue
Verordnung über künstliche Düngmittel erlassen,die
in verschiedener Hinsicht die bisher nach der Be¬
kanntmachung vom 11. Januar 1916, Reichs-
Gesetzbl. S ."13, geltenden Vorschriften abändert.
Da letztere Verordnung durch eine Anzahl späterer
Aenderungen erheblich an Uebersicht verloren hatte,
bringt die neue Verordnung eine vollständige Neu¬
fassung des Wortlautes , der unter anderem auch
einige Zweifel wegen der Auslegung der bishe¬
rigen Bestimmungen über die Kleinhandels- und
Lagerzuschläge beseitigen soll. Die Berechnung
des Verdienstes der Weitsrverkäufer von Dünge¬
mitteln und seine Verteilung auf mehrere Wei¬
terverkäufer wird eingehend festgelegt. Die gewerb-
mäßige Herstellung von Mischdüngern ist an die
Genehmigung de? Reichskanzlers (Kriegsernähr¬
ungsamts) gebunden. Von besonderer Wichtigkeit
sind die Bestimmungen des § 8, die die gewerbs¬
mäßige Herstellung und den Absatz solcher Dünge¬
mittel, deren Preise in der der Verordnung beige¬
fügten Liste eine Festsetzung nicht erfahren haben,
gleichfalls von einer Genehmigung des Reichs¬
kanzlers(Kriegsernährungsamts ) abhünig machen.
Auf diese Weise ist eine Möglichkeit geschaffen,
Düngemittel zweifelhaften Wertes vom Handel
auszuschließen. — Die der Verordnung beigefügte

Liste der Düngemittel und Preise bringt eine
mit Rücksicht auf die gestiegenen Erzeugungskosten
erforderliche Erhöhung der Preise für Super¬
phosphate und schwefelsaures Ammoniak mit Wir¬
kung vom 1. Juni 1918 ab.

Ein Verbot des Rowleirinkens auf den Rhein¬
dampfern

Das Bowletrinken auf den Rheindampfern hatte
in letzter Zeit vielfach Formen angenommen, die nichts
mehr gemein hatten mit der harmlos frohen Bowlen-
stimmung, wie sie von der Friedenszeit her rn schöner
Erinnerung bei jebem Rheinbesucher steht. Auch da¬
mals schäumten die Wogen des Frohsinns manchnial
über: mit wenigen Ausnahmen, die natürlich vor-
kameu, blieben aber doch gewisse Grenzen gewahrt,
nach deren Ueberschreitcn aus einem frischfrohen stim¬
mungsvollen Bowlentrunk tollste Zechgelage, aus liet*
term Frohsinn trunkene lärmende Ausgelassenheit ent¬
stehen. Mit Rücksicht aus diese in der ernsten Kriegs--
zeit besonders bedauerlichen Nebelstände hatte sich der
Stellvertretende Kommandierende General des «.Armee¬
korps an die Direktion der Köln-Düsseldorfer Dampf-
schisfahrt gewandt niit dem Wunsch, auf ihren Dampfern
ein Verbot des Bvwletriirkens und eine Einschränkung
des Weingenusses herbeizuführen. Diesem Wunsch ist
die Gesellschaft, tvie wir hören, nunmehr nachgekommen,
indem sie die Schiffsrestaurateure angewiesen hat,
künftig keine Bowlenweine, Zutaten oder Bowlengesäße
mehr auszugebeu. Ebenso sollen die Restaurateure da,
wo es erforderlich ist, durch Verweigern des' Weines
auf eine Einschränkung des Weingenusses hinwirken.

Wevstma l-Va chrich ten.
* Rüdesheim  a . Rh., 22. Aug. Herrn

Herm. Asbach wurde für die Firma Asbach& Ko.
m. b. H., Kognacbrennerei, Prokura erteilt.

Schriftleitung: Otto Etienne,  Oestrich am Rhein.

Obst- rurd
nisiöpiinicsnlicfe

kauft jedes Quantum gegen Cassa
Jul . Ostermann,

Andernach, Fernsprecher 305.

sWas sofort in s Notizbuch gehört
Strshhiilseir

!liefert in Ladungen :
A . E. Vierwirth , Frai »ket»thal , Pfalz»

Einige Waggon

liefert
Jakob Krennrich, Alsenz,

Rheinpfalz.
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Weinguts in Hochheima. Main.
Montag , den 9. September ds. I ., nachmittags

\} L Uhr , werden im Saale des Gasthauses zur „Burg
Ehrenfels " in Hochheim a . Main , von den Natur¬
weinen ' des Fürstlichen Weinguts in Hochheim:3 Halbstück undi Viertelstück 1911er

1 Halbstück 1915er
8 Halbstück 1917er

aus den besseren und besten Lagen Hochheims öffent¬
lich versteigert.

Probetag für die Herren Konimissionäre am
24. August.

Allgemeiner Probetag am 31. August in dem
Hause des Verwalters Hirschmann in Hochheim a. Main.

Offenbach  a . Main , 27. Juli 1918.
Jm \M

Isenburs kiMein'sÄe öomänrnvemäUMg
Otterpohl.

8 ieiilhandlee!
Warum in die Ferne schweifen, wenn das

Gute liegt sô' nah!

Infei’UMfkft„Gxini"
ist der' beste Leim auf dem Markt, sehr ergiebig
und unerreicht und nebenbei sehr preiswert.
ein versuch garantier!

beständige Abnahme!
il . Jkufr& €o „ iHrshrnfpii,

Telefon 1476.

Sehr Wichtig !
Bei den hohen Weinpreisen ist bei Versendungen

durch die Schiffahrt sowohl als auch durch die Bahr,
undfsonstigen Beförderungsmittel (Fuhre) die

Versicherung gegen Diebstahl,
Bruch, Lekage und Verlust

unter allen Umständen ' dringend geboten.
Bei begründeten Schadenersatzansprüchen haften

die Schiffahrtsgesellschaften z. B, nur bis zum Höchst¬
betrage von Mk. 1.— pro Kilo.

BilligsteJPrämien und zeitgemässe Bedingungendurch
Jacob Burg, Eltvillea. Rh,

Fernsprecher Nr. 12.
Vertreter für Transport-, Reise-, Unfall-, Haftpflicht-

Glas- und dergl. Versicherungen.
Auskünfte bereitwilligst.

m-m  ®
ist die billigste,  sie kostet in 35 Jahren
nur 391 Mark , Holzpfähle kosten in der¬
selben Zeit 1700 Mark der Morgen.

>reissen nicht, geben also den
Motten keine Unterkunft wie
Holz
erleichtern das Heften, Binden,

. 4 äs;»' rv Schneiden, Spritzen und Schwe-

11 L lil fein
i 1 1 1 können genagelt werden
JLÜ .V# JL JL© . ,faulen nicht wie Holz ■#

ÜciS 5 ti 11CSv ^̂ , * p;rosten ment wie rasen
zu beziehen durch

JOS. RÄAB& Cie. a.».b.h. NEUWIED
Voi freier in allen Orten gesucht.

liMoipiie
kosten nur

Oriicksmi und
Verlag der Rhsinijausr

Weinzflilung
Oestrich a . Rh.

liefert Drucksachen aller
Art schnell gut und billig.

Massäiiaufiasan
in kürzester Zeit.

Für den Frachtbriefdruck
bahnamtlich konzess.
Man verlange Offerte.

s tichiga Weine
und Weinstein
kaufe stets!

Ferdinand Kern
NEUSTADTA. HAARDT,
riaximilianstraße Nr. 21.

Am Mittwoch , tlcu 4 . September I91S /. Ubr,
rerei « s| versteigern in der Wirtselisif tsiiollc des VefscliöBeriuigS -F

auf der T.niitlükroiie

Ernst Jungkeim und Frau Hermann Weis,
IVeingutsbesitzer in Oppenheim am Rhein

5/2 Stück , 1915er » atnrrelne Weissweine , eig.
!3/1 Stück 1917 er

33/2 Stück 1917er

000ELJ

Wachstum , sius guten mul
besten lagern von Oppen¬

heim und Dienlieim.
Probetage für die Weine beider Versteigerer im Hause von Ernst
fungkenn, Oppenheim, Ernst Ludwigslr. 83, am 15., 22. u. 29. August,
sowie vor und während der Versteigerung im Versteigerungssaal.

Erste Mainzer Metallkapsel-Fabrik
Franz Zahn Mainz a . Rhein
- — Einzige Fabrik am Platze . - -

Telefon 704.
Abteilung I

Fabrikation von
Flaschenkapseln

in den feinsten
Ausführungen.
Abteilung II

Fabrik und Lager
sämtlicher Kellerei-
^ Maschinen, Geräte,Utensilien und Mater¬

ialien.bester Ausführ¬
ungen und Qualitäten
garantiert durch
lÖgT 50jährige, prak¬
tisch gemachten Erfah¬
rungen, zu reellen und

billigsten Preisen.
Flaschensiegellack in
allen feurigen Farben, 1
Flaschenlack, kaltflüs¬

sig, zum Abdichten der Korken gegen
Kellerschimmel, Gold- und Silber-Staniol. Flaschen-
Verkork- und Verkapselungs-Maschinen, nur neueste
Systeme , unübertroffene Bauart, Entkork.-Masch-
Flaschen-Spül-Masch. uno Nachspül-Spritzvenfilen.
Weinpumpen, Weinschläuche, Abfülihähne in Holz
u. Messing, Weinstützen u Trichter aus Holz und
Aluminium, Filtriermascb., Filtermasse, Asbest, Fla-
schenpapicr , Flaschenkork., Schwefelspan, gewöhn!,
u. arsenikfreien, Hausenblase, Gelatine, Eivveiss,
Wein- u. Champagner-Tannin, Kellerleuchter, Keller¬
kerzen, Fasspunden , Querscheiben, Spundlappen,
Fassbleche , Fasskitt, Fasstalg , Flaschenkörbe , Fass¬
winden, Fass- und Flaschenbürsten , Signierschab¬
lonen, Kistenschoner, Lagerschildchen und alle Grö-
May’s Postversandkiste n etc._ .

..rrl '«i„ s ., .,«»- rv «r..-
zsit »»» s " b-s tvaUtfie

Erstklassige
VevLeetung
für NuHrrevier sucht
Agenta m. b . H.

Essen,
Handelshof Z. 42.

Wein-
Etiketten

liefert die Druckerei
der

„Nheingauer
Weinzeitung".

Wiesbaden.
EH EID

OTTO ETIENNE
Druckerei und Verlag

OESTRICH i. Rheingau
== X>empfiehlt sich zur Herstellung von <Y—

Drucksachen
für den geschäftlichen und privaten

Verkehr, für Handel, Gewerbe und Vereine
als :

Empfehiungskarten
Avisbriefe
Postkarten
Briefbogen , Kuverts
Mitteilungen
Konto -Ausziige
Fakturen , Notas
Rechnungen
Quittungen
Wechselformulare
Lohnlisten
Zirkulare
Prospekte
Einladungen
Visitkarten
Verlobungskarten
Hochzeitszeitungen
Trauerbriefe
Trauerkarten

Dankkarten
Weiniisten
Flaschennummern
Steigscheine
Etiketten
Preislisten
Weinkarten
Speisekarten
Kataloge
Broschüren
Zeitschriften
Mitgliedskarten
Statuten
Lieder , Programme
Theaterzettel
Geschäftsberichte
Diplome
Plakate

etc . etc.
0
0007 110013
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